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prüden ter agas et respice finem. ®a§ gilt nirf)t nur
für ben Slrdjiteften, fonbern aucf) für ben Sauherrn.
Seim Sauen bef eigenen Reimes ntufj baf ©nbe am
Anfang 6ebac£)t fein, bas flare ©rfaffen bef Birflidjen
unb ©rreichbarcit ntufj oorherrfdjen, roenn unfer .paus
ein irgenbwie ootuontmenef ©ebilbe werben foil. Sitte

Bünfche bef jufünftigen Saufjerrn finb nad) bem Bafj»
ftab feiner SEtlittet abjutoägen unb für bie lusfüfjruttg
reif ju geftalten, wofür ef ohne ^weifet ber geiftigen
Strbeit einef Strct)itef'ten bebarf. ®ie oorbefd)riebenen
Begleitungen fotlen ben jufünftigen Sautjerrn über fo
manche flippen ber irreleitenben Slnpreifuttgen billigen
Sauenf f)inroegfül)ren auf bie Saljn realer Birflid)feiten
unb ihm felbft ermöglichen, fid) ein Silb ju machen non
ben ©rforberttiffen einef brauchbar unb folib aufgeführten
©infamilienhaujef. Son feinem Bensen oerlangt man,
baff er fiel) fcf)Iecf)ter fleibet, baff er rceniger igt, weit
alleâ teurer geroorben ift, aber baff er fcf)lecf)ter wohnen
foil, beroeifen bie päne fo mancher Saugenoffenfchaften,
bie gegenwärtig im ©ntftefjen begriffen finb. @f fann
ju feinem guten ©nbe führen, wenn ber ©infantilien»
haufbau aller Sequemlidjfeiten bar nur bie primitioften
Säume erftefjen lagt, ^ebenfalls hat ber 21rcf)iteft bie

Stufgabe, fein Stugenmerf auf bie benfbar befte ©eftaltung
bef Sauef innerhalb ber oerfügbaren Bittet ju richten,
währenb ber Unternehmer bie eigentliche Sauaufführung
nad) ben mit aller fünftlerifchen Sorgfalt unb tedjnifchen
Überlegung entworfenen pänen unb Slngaben beforgt.
$er 31rd)iteft hat bie piidjt, alf Sinwait unb Serater
bef Sauherrn ju frfjaffen. ©in gebeihti«f)eS Schaffen hat

jur Sorauffetjung, bafj abfolutef Sertrauen jwifchen
Sauherrn unb Slrdjiteften befiehl. Bährenb bef Sauef
muff ber Slrdfiteft beftänbig über ben einjelnen Sluffüf)»
rungen wachen. @f gereicht bem Sauherrn jum eigenften
Sorteil, perpflichtet er fid) einen feriöfen Stjcdjitet'ten unb
überträgt bemfelben bie oolle Serantwortung für bie befte
Slnwenbung ber Berte, bie ben fertigen Sau ergeben
follen oom Slnfang bif jum ©nbe. ®af bafür ju jah»
lenbe Honorar ift oon ben Korporationen ber Slrdjiteften»
fcfjaft in Binbeftfätjen aufgeftellt. Sietet fict) ein 2lrd)i=
teft an, unoerbittblid) unb foftenlof ©ntwürfe ju machen,
ober geht er auf folcf)e Zumutungen oon feiten bef Sauen»
mollenben ein, fo ift bief fdfon bie ©runblage ju einem

Betrauen, ba fein SlrcEjiteft ohne ©ntfdhäbigung für feine
Sentühungen bleiben fann.

Bie ber Kranfe ben Slrjt ruft, wie ber oor einem

pojefj Stehenbe ju einem Secf)tfanmalt geht, fo foil
ber Sauherr ju einem 3lrd)iteften fommen. Beber ber
Slrjt nod) ber Sedjtfanwalt werben ihre Konfultationen
ohne eine £onorarforberung gewähren ober unter ihren
Binbeftfätjen £>ilfe leiften. So fei ef aud) bei ben Slrdji»
teften, uttb ift ef anberf, fo ift ef unfair, ©in jeber
Sauherr muff fid) barüber flar fein, baff beim Sauen
allerlei Duellen ber ©elbbereicherung fltefjenb gemacht
werben fönnen, bie ben anfdjeinenb billig ober gratif

fdjaffenben Slrdjiteften oiel höher unb bireft jum Schaben
bef Sauherrn entfcfjäbigen, alf ben gemiffenlfaften SCrchi-

teften bie fponorarnorrtten. @f ift hier baf trübfte Kapitel
beim Çaufbau angefcf)nitten. ®en Sauherrn, ber fid)
buröE) befonberf entgegengebrachte anfeheinenbe Sorteile
nicht beirren läjjt unb ben georbneten Beg befreitet,
brauet biefe @efal)r nicht ju fcfjrecfen, benn nur wer
abfeitf nad) ©rtraoergünftigungen fucfjt, gerät in bie

Fallgruben, bie baf Sauen oft jum Unheil madjen unb
ben oölligen Suin herbeiführen fönnen. Sur bfe ge»

wiffenhaftefte, efjrlidje Slrbeit bietet ©ernähr für ben

gefahrlofen Serlauf bef ganjen Sauef. Stud) baf fteinfte
©infamilienhauf oerlangt bei aller ©infachheit einen

ganjen Slrchiteften unb eine erfcfjöpfenbe Durcharbeitung
bif itt bie fdjeinbar nidhtigften ©injelheiten, um ein all»

feitf befriebigenbef Sefultat ju jeitigen.

üerbandswe$en.
®cr fantonafe jUtdjcrifdjc ©cwerbeoerbattb h®

feine biefjährige aujjerorbentIiä)e ©elegiertenoer»
fammlung Sonntag ben 16. Sop ember in Süfch»
lifon ab. Sllf £>aupttraftanben finb oorgefehen: Sta»
tutenreoifion unb Sefpredjung bef Sunbefgefe^ef über
bie Drbnung bef Slrbeitfoeri)ältniffef. ©ine Statuten»
reoifion ift befhalb nötig geworben, weil bem neuge»
fchaffenen ©ewerbefefretariat in ben Statuten SRücCficfjt

getragen werben ntuf).

UmcbkOm*.
©ewerfiemufeum itt Sujertt. (Korr.) ®urch ben

Sefchlufj bef ©rofjen Stabtratef oom 15. Dftober fann
auch Sujertt itt ben Kreif ber Stäbte gerüeft werben,
bie ein eigenef ©ewerbetnufeum befitjen. Sorerft wirb
ntan fich aüerbingf mit bem reinen Samen jufrieben
geben müffen, benn baf Bufeum ntufj erft nod) inftalliert
werben, ©f hanbelt fid) um ben äujjerft günftigen Sin»

fauf bef ehemaligen Kriegf» unb Friebenfmufeumf auf
ber Bvtfegg, baf, feiner Slufgabe wohl nidjt mehr g«'
wachfen, feine Store fdE)lie^en ntujjte. ©f war ju fdjwach,
um ben Beltfrieg ju oerhüten unb fann nun gemeinfatu
mit bem Friebenfpalaft im £aag über baf oerfehl^
Seben trauern.

®er Kaufpreif ift 150,000 Fr., ein gewifj anneh'U'
barer Setrag im Sergleid) ju ben heutigen Saufoften-
®er ©ewerbeoerein unb bie übrigen intereffierten Kreife
werben nun rafd) an bie Serwirftidjung bef fd)_on f"
lange gehegten Bunfdjef ber ©rridhtung einef eigenen

£eimef, einef ©ewerbemufeumf gehen. ®ie oorläufi?
oorjunehmenben baulichen Umänberungen finb mit 50,000
Franfen oeranfchlagt, waf jwar fautn genügen bürfte-
So finb bie Sujerner nun auch in ber Sage, Banber»
aufftetlungen beherbergen ju fönnen, hut ef boef) öt®

dohann Graber,
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prullenter axas et respice ünem. Das gilt nicht nur
für den Architekten, sondern auch für den Bauherrn.
Beim Bauen des eigenen Heimes muß das Ende am
Anfang bedacht sein, das klare Erfassen des Wirklichen
und Erreichbaren muß vorherrschen, wenn unser Haus
ein irgendwie vollkommenes Gebilde werden soll. Alle
Wünsche des zukünftigen Bauherrn sind nach dem Maß-
stab seiner Mittel abzuwägen und für die Ausführung
reif zu gestalten, wofür es ohne Zweifel der geistigen
Arbeit eines Architekten bedarf. Die vorbeschriebenen
Wegleitungen sollen den zukünftigen Bauherrn über so

manche Klippen der irreleitenden Anpreisungen billigen
Bauens hinwegführen auf die Bahn realer Wirklichkeiten
und ihm selbst ermöglichen, sich ein Bild zu machen von
den Erfordernissen eines brauchbar und solid ausgeführten
Einfamilienhauses. Von keinem Menschen verlangt man,
daß er sich schlechter kleidet, daß er weniger ißt, weil
alles teurer geworden ist, aber daß er schlechter wohnen
soll, beweisen die Pläne so mancher Baugenossenschaften,
die gegenwärtig im Entstehen begriffen sind. Es kann

zu keinem guten Ende führen, wenn der Einfamilien-
Hausbau aller Bequemlichkeiten bar nur die primitivsten
Räume erstehen läßt. Jedenfalls hat der Architekt die

Aufgabe, sein Augenmerk auf die denkbar beste Gestaltung
des Baues innerhalb der verfügbaren Mittel zu richten,
während der Unternehmer die eigentliche Bauausführung
nach den mit aller künstlerischen Sorgfalt und technischen
Überlegung entworfenen Plänen und Angaben besorgt.
Der Architekt hat die Pflicht, als Anwalt und Berater
des Bauherrn zu schaffen. Ein gedeihliches Schaffen hat
zur Voraussetzung, daß absolutes Vertrauen zwischen
Bauherrn und Architekten besteht. Während des Baues
muß der Architekt beständig über den einzelnen Ausfüh-
rungen wachen. Es gereicht dem Bauherrn zum eigensten
Vorteil, verpflichtet er sich einen seriösen Architekten und
überträgt demselben die volle Verantwortung für die beste

Anwendung der Werte, die den fertigen Bau ergeben
sollen vom Anfang bis zum Ende. Das dafür zu zah-
lende Honorar ist von den Korporationen der Architekten-
schaff in Mindestsätzen aufgestellt. Bietet sich ein Archi-
tekt an, unverbindlich und kostenlos Entwürfe zu machen,
oder geht er auf solche Zumutungen von feiten des Bauen-
wollenden ein, so ist dies schon die Grundlage zu einem

Mißtrauen, da kein Architekt ohne Entschädigung für seine

Bemühungen bleiben kann.
Wie der Kranke den Arzt ruft, wie der vor einem

Prozeß Stehende zu einem Rechtsanwalt geht, so soll
der Bauherr zu einem Architekten kommen. Weder der
Arzt noch der Rechtsanwalt werden ihre Konsultationen
ohne eine Honorarforderung gewähren oder unter ihren
Mindestsätzen Hilfe leisten. So sei es auch bei den Archi-
tekten, und ist es anders, so ist es unfair. Ein jeder
Bauherr muß sich darüber klar sein, daß beim Bauen
allerlei Quellen der Geldbereicherung fließend gemacht
werden können, die den anscheinend billig oder gratis

schaffenden Architekten viel höher und direkt zum Schaden
des Bauherrn entschädigen, als den gewissenhaften Archi-
tekten die Honorarnormen. Es ist hier das trübste Kapitel
beim Hausbau angeschnitten. Den Bauherrn, der sich

durch besonders entgegengebrachte anscheinende Vorteile
nicht beirren läßt und den geordneten Weg beschreitet,
braucht diese Gefahr nicht zu schrecken, denn nur wer
abseits nach Extravergünstigungen sucht, gerät in die

Fallgruben, die das Bauen oft zum Unheil machen und
den völligen Ruin herbeiführen können. Nur die ge-
wissenhafteste, ehrliche Arbeit bietet Gewähr für den

gefahrlosen Verlauf des ganzen Baues. Auch das kleinste
Einfamilienhaus verlangt bei aller Einfachheit einen

ganzen Architekten und eine erschöpfende Durcharbeitung
bis in die scheinbar nichtigsten Einzelheiten, um ein all-
seits befriedigendes Resultat zu zeitigen.

ìlerdanâîmîen.
Der kantonale zürcherische Gewerbeverband hält

seine diesjährige außerordentliche Delegiertenver-
sammlung Sonntag den 16. November in Rüsch-
likon ab. Als Haupttraktanden sind vorgesehen: Sta-
tutenrevision und Besprechung des Bundesgesetzes über
die Ordnung des Arbeitsverhältnisses. Eine Statuten-
revision ist deshalb nötig geworden, weil dem neuge-
schaffenen Gewerbesekretariat in den Statuten Rücksicht

getragen werden muß.

Verîààê».
Gewervemuseum in Luzern. (Korr.) Durch den

Beschluß des Großen Stadtrates vom 15. Oktober kann
auch Luzern in den Kreis der Städte gerückt werden,
die ein eigenes Gewerbemuseum besitzen. Vorerst wird
man sich allerdings mit dem reinen Namen zufrieden
geben müssen, denn das Museum muß erst noch installiert
werden. Es handelt sich um den äußerst günstigen An-
kauf des ehemaligen Kriegs- und Friedensmuseums auf
der Musegg, das, seiner Aufgabe wohl nicht mehr ge-

wachsen, seine Tore schließen mußte. Es war zu schwach,

um den Weltkrieg zu verhüten und kann nun gemeinsam
mit dem Friedenspalast im Haag über das verfehlte
Leben trauern.

Der Kaufpreis ist 150,000 Fr., ein gewiß annehm-
barer Betrag im Vergleich zu den heutigen Baukosten-
Der Gewerbeverein und die übrigen interessierten Kreise

werden nun rasch an die Verwirklichung des schon st
lange gehegten Wunsches der Errichtung eines eigenen

Heimes, eines Gewerbemuseums gehen. Die vorläuft?
vorzunehmenden baulichen Umänderungen sind mit 50,000
Franken veranschlagt, was zwar kaum genügen dürfte-
So sind die Luzerner nun auch in der Lage, Wander-
ausstellungen beherbergen zu können, hat es doch bis

llànn Ll-àn,
«s »
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